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Präambel
Aufgrund des § 10 BauGB sowie nach § 86 LBO wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Kayhude vom ........................... folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 13 - Wiesenweg für das Gebiet "südwestlich des Wiesenweges, nordwestlich des Birkenweges, nordöstlich des Kornweges, und südöstlich des Wiesenweges";
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

Satzung der Gemeinde Kayhude
über den Bebauungsplan Nr. 13
für das Gebiet "südwestlich des Wiesenweges, nordwestlich des Birkenweges,
nordöstlich des Kornweges, und südöstlich des Wiesenweges"

Stand:         25. März 2026
Verfahren:   nach § 2, § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

PLANUNG kompakt
Verfasser:

Röntgenstraße 1  -   23701 Eutin
Tel.:  04521 / 83 03 991
Fax.: 04521 / 83 03 993
Mail: stadt@planung-kompakt.de

STADT

Gemeinde Kayhude
- Bebauungsplan Nr. 13 -
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Verfahrensvermerk
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 02.07.2026.

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgt durch Abdruck in der
"Segeberger Zeitung" am xx.xx.xxxx.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist vom 13.04.2026 bis
einschließlich zum xx.xx.xxxx durchgeführt worden.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein
können, wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 08.04.2026 zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

4. Die Gemeindevertretung hat am xx.xx.xxxx den Entwurf des Bebauungsplanes mit
Begründung beschlossen und zur Veröffentlichung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), und die Begründung wurden nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis
einschließlich dem xx.xx.xxxx auf der Internetseite der Gemeinde Kayhude unter
https://www.amt-itzstedt.de/unser-amt/das-amt-stellt-sich-vor/vorstellung-fachbereiche/
fachbereich-iv-bau-und-planung/bauen-im-amtsbereich-itzstedt/bauleitplaene-im-verfahren/
und im zentralen Internetportal des Landes Schleswig-Holstein veröffentlicht.

Zusätzlich und parallel zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB
erfolgte die öffentliche Auslegung der identischen Unterlagen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB
während der Dienststunden.

Die Veröffentlichung im Internet, und zusätzlich durch Auslegung, wurde mit dem Hinweis,
dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich,
elektronisch oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am xx.xx.xxxx durch Abdruck
in der "Segeberger Zeitung" ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung
über die Veröffentlichung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB auszulegenden
Unterlagen wurden zusätzlich auf der Internetseite der Gemeinde Kayhude unter
https://www.amt-itzstedt.de/unser-amt/das-amt-stellt-sich-vor/vorstellung-fachbereiche/
fachbereich-iv-bau-und-planung/bauen-im-amtsbereich-itzstedt/bauleitplaene-im-verfahren /
ins Internet eingestellt.

Gesetzliche Grundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017, BGBl. I S. 3634, das zuletzt durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist

Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017, BGBl. I S. 3786, die zuletzt durch Artikel
2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung des Planinhalts -
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist

Landesbauordnung von Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung des
Gesetzes vom 05.07.2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 2024, 504), letzte berücksichtigte Änderung: §
58a geändert (Art. 5 Ges. v. 13.12.2024, GVOBl. S. 875, 928)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist

Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 24. Februar 2010,
GVOBl. 2010, 301, ber. 486, letzte berücksichtigte Änderung: § 19 geändert (Art. 3 Ges. v.
30.09.2024, GVOBl. S. 734)

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -) in der Fassung vom
28. Februar 2003, GVOBl. 2003, 57, letzte berücksichtigte Änderung: §27 und 46 geändert, § 34
neu gefasst (Art. 1 Ges. v. 25.07.2025, GVOBl. 2025 Nr. 121)
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II. Darstellungen ohne Normcharakter

vorhandene Flur- und Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummer

vorhandene bauliche Hauptanlage

vorhandene bauliche Nebenanlage

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)
Baugrenze

Verkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Rad- und Gehweg

Grünflächen - privat

Knickschutzstreifen

Gewässerschutzstreifen

Planungen, Nutzungsregelungen, Flächen oder Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und b und § 1a BauGB)

Erhaltung eines Baumes (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

1

2

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigE/D

offene Bauweiseo

nur Hausgruppen zulässigH

Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Bezugspunkt ist:

a) bei ebenem Gelände und bei abfallendem Gelände der nächstliegende festgesetzte
Bezugspunkt,

b) bei ansteigendem Gelände der nächstliegende festgesetzte Bezugspunkt, vermehrt
um das Maß des natürlichen Höhenunterschiedes zwischen dem nächstliegenden
festgesetzten Bezugspunkt und der dem Bezugspunkt abgewandten Gebäudeseite.

(2) Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO ist eine Überschreitung der zulässigen Firsthöhe für technisch
erforderliche bzw. untergeordnete Bauteile (z. B. Schornsteine, technische Aufbauten etc.) um
bis zu 1,50 m zulässig.

(3) Geländemodellierungen, die aus Gründen der Höhenlage der zugehörigen
Erschließungsstraße für die Errichtung der baulichen Hauptanlage erforderlich sind, sind
zulässig.

2.3 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO)

Die insgesamt zulässige Gesamtgrundflächenzahl in dem WA-H-Gebiet (Reihenhäuser) und
dem WA-o-Gebiet (Mehrfamilienhäuser) beträgt für die in § 19 Abs. 2 BauNVO und in § 19
Abs. 4 BauNVO bezeichneten Anlagen zusammen maximal 0,8.

3. Größe der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

In den WA-ED-Gebieten (Einzel- und Doppelhäuser) ist die Mindestgröße von 500 Quadrat-
meter (m²) je Einzelhaus und von 350 m² je Doppelhaushälfte nicht zu unterschreiten.

4. Anzahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den WA-ED-Gebieten sind je Einzelhaus als Wohngebäude maximal zwei Wohnungen
zulässig und je Doppelhaushälfte als Wohngebäude maximal eine Wohnung.

5.   Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

      Innerhalb des Lärmpegelbereiches III (siehe Teil A: Planzeichnung) ist die DIN 4109
„Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen in Aufenthaltsräumen von
Wohnungen“ (Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise: DIN 4109-1:

      1989-11) in Wohn- und Aufenthaltsräumen nachweislich zu erfüllen.

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und § 9 Abs. 1a BauGB i. V. m. § 18 BNatSchG)

Die Grünflächen "Knickschutzstreifen" und „Gewässerschutzstreifen“ sind extensiv zu
bewirtschaften.

6. Baugestalterische Festsetzungen (§ 9 Abs.  4 BauGB i. V. m. § 86 LBO)

(1) Dachmaterialien für Carports und Garagen: Die Dächer von Carports und Garagen sind als
Grasdächer und / oder Solardächer zulässig. Eine Kombination aus Grasdächer mit
Solarzellen oder ähnliche technische Anlagen ist zulässig.

(2) Stellplätze: In den WA-ED-Gebieten (Einzel- und Doppelhäuser) und dem WA-H-Gebiet
(Reihenhäuser) sind je Wohneinheit mindestens. 2 Stellplätze nachzuweisen.

(3) Zufahrt je Grundstück: Je Grundstück zu den WA-II-Gebieten ist eine Zufahrt von maximal 3 m
Breite zulässig und zu dem WA-III-Gebiet sind jeweils zwei Zufahrten von maximal 4 m Breite
zulässig. Diese ist innerhalb der festgesetzten Straßenverkehrsfläche „Verkehrsgrün“ zulässig.
Eine direkte Anlage und Erschließung von Stellplätzen an die öffentliche Verkehrsfläche sind
unzulässig.

Einsehbarkeit:

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse u. ä.)
können im Bauamt des Amtes Itzstedt, Segeberger Straße 41, 23845 Itzstedt, eingesehen
werden. Soweit auf DIN-Vorschriften / technische Regelwerke in der Satzung verwiesen wird,
werden diese ebenfalls in der Gemeinde zur Einsichtnahme bereitgehalten.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein
können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom xx.xx.xxxx zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

6. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), sowie die Begründung, wurden nach der öffentlichen Auslegung (Nr. 5) geändert.
Daher wurde eine eingeschränkte Beteiligung nach § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB durchgeführt.
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B), und die Begründung wurden entsprechend nach § 3 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom xx.xx.xxxx bis einschließlich dem xx.xx.xxxx auf der Internetseite der Gemeinde
Kayhude unter
https://www.amt-itzstedt.de/unser-amt/das-amt-stellt-sich-vor/vorstellung-fachbereiche/
fachbereich-iv-bau-und-planung/bauen-im-amtsbereich-itzstedt/bauleitplaene-im-verfahren/
und im zentralen Internetportal des Landes Schleswig-Holstein veröffentlicht.

Zusätzlich und parallel zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB
erfolgte die öffentliche Auslegung der identischen Unterlagen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB
während der Dienststunden.

Die Veröffentlichung im Internet, und zusätzlich durch Auslegung, wurde mit dem Hinweis,
dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich,
elektronisch oder zur Niederschrift nur zu den gekennzeichneten Änderungen und
Ergänzungen, sowie zu deren möglichen Auswirkungen, abgegeben werden können, am
xx.xx.xxxx durch Abdruck in der "Segeberger Zeitung" ortsüblich bekannt gemacht.

Der Inhalt der Bekanntmachung über die Veröffentlichung der Planentwürfe und die nach § 3
Absatz 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden zusätzlich auf der Internetseite der
Gemeinde Kayhude unter
https://www.amt-itzstedt.de/unser-amt/das-amt-stellt-sich-vor/vorstellung-fachbereiche/
fachbereich-iv-bau-und-planung/bauen-im-amtsbereich-itzstedt/bauleitplaene-im-verfahren /
ins Internet eingestellt

Kayhude,                                                Siegel             (Tino Matthiessen)
- Bürgermeister -

7. Mit Datum vom xx.xx.xxxx wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster
nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen sowie Gebäude in der
Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind

Pinneberg, xx.xx.xxxx                            Siegel                                   (Felshart)
- Öffentl. best. Verm.-Ing.-

8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange am xx.xx.xxxx geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), am xx.xx.xxxx als Satzung beschlossen und die Begründung durch
Beschluss gebilligt.

Kayhude,                                          Siegel             (Tino Matthiessen)
- Bürgermeister -

10. Ausfertigung: Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Kayhude,                                                Siegel             (Tino Matthiessen)
- Bürgermeister -

11. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung sowie die
Internetadresse der Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer
während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über
den Inhalt Auskunft erteilt, sind am .......................... durch Abdruck in den „Lübecker
Nachrichten-Ostholsteiner Nachrichten Nord“ ortsüblich bekanntgemacht worden. In der
Bekanntmachung ist entsprechend dem § 215 Abs. 2 BauGB auf die Möglichkeit, einer
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften im Sinne des §214 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 bis 3 BauGB und im Sinne des § 214 Abs. 2 BauGB und von Mängeln in der Abwägung im
Sinne des § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB einschließlich der sich daraus ergebenen
Rechtsfolgen hingewiesen worden. Ebenfalls wurde in der Bekanntmachung auf die
Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgerechte
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen
Bebauungsplan in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen hingewiesen. Auf die Rechtswirkung des § 4 Abs. 3 GO wurde
ebenfalls hingewiesen.

Die Satzung ist mithin am ............................... in Kraft getreten.

Kayhude,                                                Siegel             (Tino Matthiessen)
- Bürgermeister -

III. Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB)

zu erhaltender Knick (§ 21 LNatSchG)

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Lärmpegelbereich (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)LPB III

Teil B: Text
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 - 15 BauNVO)

1.1 Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

In den WA-Gebieten sind Garagen, Carports, hochbauliche Nebenanlagen und hochbauliche
Einrichtungen in einem Abstand von maximal 3 m festgesetzten Straßenverkehrsfläche
unzulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 - 21a BauNVO)

2.1 Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVO)

Gemäß § 16 Abs. 5, Halbs. 1 BauNVO dürfen die zulässigen Grundflächen der baulichen
Anlagen durch unselbständige Gebäudeteile (= Teile baulicher Anlagen, wie Terrassen,
Loggien, Gesimse, Dachvorsprünge, Blumenfenster, Hauseingangstreppen, und deren
Überdachungen und Vorbauten, wie Erker und Balkone) bis zu 20 % überschritten werden.
Dieses entspricht einer Erhöhung der im Teil A festgesetzten GRZ durch Addition in den
WA-Gebieten um 0,08.

2.2 Höhe baulicher Nutzungen (§ 18 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 3 BauGB)

(1) In den WA-Gebieten darf die Höhenlage des fertig gestellten Erdgeschossfußbodens
(Oberkante Rohdecke des Erdgeschosses) der Gebäude auf deren höchsten Punkt der
straßenseitigen Gebäudeseite nicht weniger als 0,10 m bzw. nicht mehr als 0,50 m über den
nächstliegenden festgesetzten Bezugspunkt (Höhenbezugspunkt) auf der jeweiligen
Straßenseite liegen.

WA

Planzeichenerklärung
Es gilt die Baunutzungsverordnung 2017

I. Festsetzungen (Rechtsgrundlagen)
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 21a BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

0,4

lI

Grundflächenzahl (GRZ) der baulichen Anlagen als Höchstmaß
(0,8) Geschossflächenzahl (GFZ) der baulichen Anlagen als Höchstmaß

über Oberkante Erdgeschossfußbodenüber OK EGF

Firsthöhe (= höchster Punkt der Dachhaut) der baulichen Anlagen in Meter als
Höchstmaß

FH < 11,50 m
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